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RS OGH 1967/2/23 1Ob23/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1967

Norm

ABGB §172

ABGB §233 B

AußStrG §9 D1

Rechtssatz

Nach Erlöschen der väterlichen Gewalt mit der Großjährigkeit des Kindes ist die Genehmigung eines zwischen dem

Vater und seinem Kinde abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ausgeschlossen. In einem solchen Fall ist der Vater im

Hinblick auf die Legitimation zur Ergreifung eines Rechtsmittels gegen die Versagung der Genehmigung bei Vertretung

des Kindes durch einen Kollisionskurator "Dritter" (Vorkaufsrecht).
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